
758 Gesetzblatt Teil I Nr. 45 — Ausgabetag: 30. Juli 1990

§8
Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von 
nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öf

fentliche Betriebe,
2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
3. Tankstellen,
4. Anlagen für sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke,

. 3. Vergnügungsstätten.

§9
Industriegebiete

(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, die in 
anderen Baugebieten unzulässig sind.

(2) Zulässig sind
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öf

fentliche Betriebe,
2. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden
1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke.

§10

Sondergebiete, die der Erholung dienen

(1) Als Sondergebiete, die der Erholung dienen, kommen insbeson
dere in Betracht
Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete,
Campingplatzgebiete.

(2) Für Sondergebiete, die der Erholung dienen, sind die Zweckbe
stimmung und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Im 
Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß bestimmte, der Eigenart 
des Gebiets entsprechende Anlagen und Einrichtungen zur Versor
gung des Gebiets und für sportliche Zwecke allgemein zulässig sind 
oder ausnahmsweise zugelassen werden können.

(3) In Wochenendhausgebieten sind Wochenendhäuser als Einzel
häuser zulässig. Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß 
Wochenendhäuser nur als Hausgruppen zulässig sind oder ausnahms
weise als Hausgruppen zugelassen werden können. Die zulässige 
Grundfläche der Wochenendhäuser ist im Bebauungsplan, begrenzt 
nach der besonderen Eigenart des Gebiets, unter Berücksichtigung 
der landschaftlichen Gegebenheiten festzusetzen.

(4) In Ferienhausgebieten sind Ferienhäuser zulässig, die aufgrund 
ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den 
Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend 
und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu 
dienen. Im Bebauungsplan kann die Grundfläche der Ferienhäuser, 
begrenzt nach der besonderen Eigenart des Gebiets, unter Berück
sichtigung der landschaftlichen Gegebenheiten festgesetzt werden.

(5) In Campingplatzgebieten sind Campingplätze und Zeltplätze 
zulässig.

§H
Sonstige Sondergebiete

(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und 
festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 
wesentlich unterscheiden.

(2) Für sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die 
Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sonder
gebiete kommen insbesondere in Betracht
Gebiete für den Fremdenverkehr, wie Kurgebiete und Gebiete für die 
Fremdenbeherbergung,
Ladengebiete,
Gebiete für Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe, 
Gebiete für Messen, Ausstellungen und Kongresse,
Hochschulgebiete,
Klinikgebiete,
Hafengebiete,
Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 
erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen.

(3) 1. Einkaufszentren,
2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder 

Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken können,

3. sonstige großflächige Handelsbetriebe, die im Hinblick auf den 
Verkauf an letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in 
Nummer 2 bezeichneten Einzelhandelsbetrieben vergleichbar 
sind,

sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebie
ten zulässig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind 
insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Immis
sionsschutzrechtes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle 
Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im 
Einzugsbereich der in Satz 1 bezeichneten Betriebe, auf die Entwick
lung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde oder in anderen 
Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild und auf den Natur
haushalt. Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach 
Satz 1 Nr. 2 und 3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschoßfläche 
1 200 m2 überschreitet. Die Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn 
Anhaltspunkte dafür bestehen, daß Auswirkungen bereits bei weniger 
als 1 200 m2 Geschoßfläche vorliegen oder bei mehr als 1 200 m2 
Geschoßfläche nicht vorliegen; dabei sind in bezug auf die in Satz 2 
bezeichneten Auswirkungen insbesondere die Gliederung und Größe 
der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbraucher
nahen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des 
Betriebs zu berücksichtigen.

§ 12
Stellplätze und Garagen

(1) Stellplätze und Garagen sind in allen Baugebieten zulässig, 
soweit sich aus den Absätzen 2 bis 6 nichts anderes ergibt.

(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten und allgemei
nen Wohngebieten sowie Sondergebieten, die der Erholung dienen, 
sind Stellplätze und Garagen nur für den durch die zugelassene 
Nutzung verursachten Bedarf zulässig.

(3) Unzulässig sind
1. Stellplätze und Garagen für Lastkraftwagen und Kraftomni

busse sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in reinen 
Wohngebieten,

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigen
gewicht über-3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraftfahr
zeuge in Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen Wohngebie
ten.

(4) Im Bebauungsplan kann, wenn besondere städtebauliche Grün
de dies rechtfertigen (§ 9 Abs. 3 der BauZVO), festgesetzt werden, daß


